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Vorkaufsrecht im NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung 
 
Wortlaut der Kleinen Anfrage  3628 vom 06.06.2014: 
Der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V. war von 1992 bis 2004 
Projektträger des Naturschutzgroßprojekts Nuthe-Nieplitz-Niederung. Hauptinhalt 
dieses Projektes war und ist die Erhaltung und Entwicklung schutzwürdiger Land-
schaftsteile mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Grundlegendes 
Hauptinstrument ist die dauerhafte Flächensicherung mittels Grunderwerb durch den 
Projektträger im einem ca. 6000 ha umfassenden Kerngebiet. Dazu sollen Grundstü-
cke in Privateigentum erworben werden, vorrangig diejenigen mit Nutzungskonflikten 
und für biotopersteinrichtende Maßnahmen auf Grundlage der Pflege- und Entwick-
lungsplang (PEPL). 
Das Projekt hatte einen Umfang von 15 Mio. Euro wovon 75% der Bund, 20% das 
Land Brandenburg und 5%Eigenanteil der Projektträger übernommen haben. Ent-
sprechend der Zielstellung wurde der überwiegende Teil der Mittel für den Grunder-
werb verwendet. Bis 2004 wurden rund 3000 ha vom Projektträger erworben. Sie 
sind Teil des mittlerweile gesicherten 5.500 ha großen Naturschutzgebietes. Das 
Gebiet ist als FFH-Gebiet Teil der NATURA-2000-Kulisse und zugleich Europäisches 
Vogelschutzgebiet (SPA). Für alle Flächen im Eigentum des Landschafts-
Förderverein, besteht die Verpflichtung zur Umsetzung der Entwicklungsziele des 
PEPL. Nach Abschluss des Förderprojekts erwirbt der Landschafts-Förderverein wei-
terhin Grundstücke in diesem Gebiet für die zielgerichtete Entwicklung und notwen-
dige Maßnahmen nach Maßgabe des PEPL und FFH-Managementplan. 
Ein ausdrücklicher Zweck des Naturschutzgroßprojektes ist die Sicherung der Nie-
dermoorstandorte. Deshalb hat der Landschafts-Förderverein 2011 eine Machbar-
keitsstudie Moorschutz in Auftrag gegeben, um den Zustand der zentralen Nieder-
moorflächen am Königsgraben im Ergebnis der Entwicklung von 1992-2011 zu über-
prüfen. Diese Studie gliedert sich in 2 Teile, einen 1. bodenkundlichen, hydrologi-
schen und technischen Teil mit Entwicklungsszenarien und Maßnahmenvorschlägen 
und einen 2. Teil mit Darstellung des Eigentums, der Nutzung und der Auswirkungen 
der Nutzungsumstellungen im Ergebnis von Moorschutzmaßnahmen. Im August 
2013 wurde die Studie fertiggestellt. 
Bisher hat das Land Brandenburg bei Grundstücksverkäufen im Gebiet mehrfach 
zugunsten des Landschafts-Förderverein das Vorkaufsrecht (VKR) ausgeübt. Dabei 
hat regelmäßig der Landschafts-Förderverein den Kauf der Flächen finanziert. Für 
das VKR innerhalb der definierten Moorschutzkulisse, ist zusätzlich mit der Stiftung 



Naturschutzfonds Brandenburg ein vereinfachtes Verfahren für die Projektförderung 
zur Finanzierung der Kaufsumme vereinbart. 
In einem Fall wurden die Flurstücke 80, 81, 104, 108, 172 in der Flur 6 der Gemar-
kung Stücken mit einer Gesamtgröße von 12,64 ha im NSG, innerhalb der Kulisse 
der Machbarkeitsstudie für Moorschutz, an einen privaten Landwirt verkauft.  Vorher 
hatte das Land jedoch dem Förderverein einem begründeten Bescheid das Vorkaufs-
recht eingeräumt. Der spätere Käufer hatte Widerspruch eingelegt, welchem vom 
Land  stattgegeben wurde. Die Naturparkverwaltung und der Landschafts-
Förderverein wurden über die Gründe bis heute nicht in Kenntnis gesetzt. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
1) Wie begründet das Land seine Entscheidung dem Widerspruch gegen das Vor-
kaufsrecht stattgegeben zu haben? 
2) Warum hat das Land nicht versucht, die betreffenden Flächen mit anderen Instru-
menten, wie z.B. Dingliche Sicherung im Grundbuch oder verbindliche vertragliche 
Vereinbarungen/Verträge mit konkreten Nutzungsvorgaben zum Schutz der Moorflä-
chen für die betreffenden Grundstücke, zu sichern? 
3) Besteht noch die Möglichkeit für diese Flächen eine dingliche Sicherung im 
Grundbuch zu erreichen, um sie so für den Zweck Moorschutz zu sichern? 
4) Warum wurden die Naturparkverwaltung und der Landschafts-Förderverein als 
Beteiligte nicht über die Entscheidung informiert? 
5) Wie geht man mit der Signal- und Beispielwirkung um, welche die Entscheidung 
des LUGV, in Verbindung mit der Begründung des Widerspruchs und der hohen na-
turschutzfachlichen Wertigkeit des Kaufgegenstandes, auf künftige VKR-Fälle entfal-
tet? 
6) Welche Strategie verfolgt das Land, um die Flächen in der Nuthe-Nieplitz-
Niederung für die zielgerichtete, zweckentsprechende Entwicklung nach Maßgabe 
des Pflege- und Entwicklungsplanes und insbesondere auch der aktuellen FFH-
Managementplanung zu sichern, vor dem Hintergrund, dass sich künftige Käufer auf 
die vorliegende Begründung zum Widerspruch berufen? 
7) Wie werden die Naturparkverwaltung und der Landschafts-Förderverein bei der 
Flächensicherung im Kerngebiet des Naturschutzgroßprojekts, insbesondere für den 
dringend erforderlichen Schutz der Niedermoore und die Umsetzung der vorliegen-
den Machbarkeitsstudie, vom Land unterstützt? 
 
Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Wie begründet das Land seine Entscheidung dem Widerspruch gegen das 
Vorkaufsrecht stattgegeben zu haben? 
 
zu Frage 1: Durch die Ablehnung des EU-LIFE-Projektes „Verbesserung der Lebens-
räume von Großtrappe, Wachtelkönig und Rohrdommel in der Mittleren Mark“ (LIFE 
NAT/DE 000293) durch die EU-Kommission veränderten sich u. a. die finanziellen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen im betroffenen Ge-
biet. Aus diesem Grund wurde vom Kauf des umfangreichen Flächenpaketes Ab-
stand genommen. 
 
Frage 2: Warum hat das Land nicht versucht, die betreffenden Flächen mit anderen 
Instrumenten, wie z.B. Dingliche Sicherung im Grundbuch oder verbindliche vertrag-



liche Vereinbarungen/Verträge mit konkreten Nutzungsvorgaben zum Schutz der 
Moorflächen für die betreffenden Grundstücke, zu sichern? 
 
zu Frage 2: Aufgrund der durchgeführten Gespräche nach dem eingelegten Wider-
spruch erschien eine Einigung auf eine dingliche Sicherung im Grundbuch nicht mög-
lich. 
 
Frage 3:  Besteht noch die Möglichkeit für diese Flächen eine dingliche Sicherung im 
Grundbuch zu erreichen, um sie so für den Zweck Moorschutz zu sichern? 
 
zu Frage 3: Eine dingliche Sicherung mit konkreten Festlegungen bzw. ein Flächen-
tausch ist nach Einigung mit dem Eigentümer auch zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich. 
 
Frage 4: Warum wurden die Naturparkverwaltung und der Landschafts-Förderverein 
als Beteiligte nicht über die Entscheidung informiert? 
 
zu Frage 4: Die Naturparkverwaltung sowie ein Vertreter des Landschafts-
Fördervereins wurden im Rahmen eines Vororttermins Anfang April 2014 über die 
Nichtausübung des Vorkaufsrechtes und die entgegenstehenden Gründe informiert. 
 
Frage 5: Wie geht man mit der Signal- und Beispielwirkung um, welche die Entschei-
dung des LUGV, in Verbindung mit der Begründung des Widerspruchs und der ho-
hen naturschutzfachlichen Wertigkeit des Kaufgegenstandes, auf künftige VKR-Fälle 
entfaltet? 
 
zu Frage 5: Das Vorkaufsrecht wird weiterhin bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen gem. § 26 BbgNat-SchAG und der Verfügbarkeit ausreichender finanziel-
ler Mittel ausgeübt. Dies gilt insbesondere für Flächen mit hoher naturschutzfachli-
cher Wertigkeit. Eine grundsätzliche Auswirkung des vorliegenden Falles auf künftige 
Vorkaufsfälle besteht nicht. 
 
Frage 6: Welche Strategie verfolgt das Land, um die Flächen in der Nuthe-Nieplitz-
Niederung für die zielgerichtete, zweckentsprechende Entwicklung nach Maßgabe 
des Pflege- und Entwicklungsplanes und insbesondere auch der aktuellen FFH-
Managementplanung zu sichern, vor dem Hintergrund, dass sich künftige Käufer auf 
die vorliegende Begründung zum Widerspruch berufen? 
 
Frage 7: Wie werden die Naturparkverwaltung und der Landschafts-Förderverein bei 
der Flächensicherung im Kerngebiet des Naturschutzgroßprojekts, insbesondere für 
den dringend erforderlichen Schutz der Niedermoore und die Umsetzung der vorlie-
genden Machbarkeitsstudie, vom Land unterstützt? 
 
zu Frage 6 und 7: Die Sicherung und Entwicklung der naturschutzfachlich wertvollen 
Bereiche im Kerngebiet des Naturschutzgroßprojektes soll weiterhin gemeinsam mit 
den Landnutzern erfolgen. Dazu erforderliche Projekte müssen mit allen Betroffenen 
frühzeitig und umfassend kommuniziert werden und sollen nur mit einer größtmögli-
chen Zustimmung in die Umsetzung gehen. Zur Milderung von möglichen Härten für 
örtliche Betriebe durch die Wahrnehmung des Vorkaufsrechtes soll künftig verstärkt 
geprüft werden, ob dem Käufer Ersatzflächen angeboten werden können. 


